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Aus dem Kreise der ldrchlichen Mitarbeiter wurden.im Jahre 1979 heimgerufen: 

am 6.1. 

am 22.1. 

am 2.2. 
am 8.2. 

Diakonisse Martha Treu, im Mutterhaus der Ev. Diakonissenanstalt Bethanien in 
Ducherow im Alter von 93 Jahren 

Diakonisse Charlotte BursclJe im Mutterhaus in Berlin, langjährige Leiterin des 
Ev .. Feierabendheimes in Lohme im Alter von 78 Jahren 
Dorot�ea Krause, zuletzt Katechetin und Organistin 1n. Teterin im Alter von 93 Jahren 

Herbert. Gaube, Mitarbeiter der Züssower Diakonie-Anstalten im Alter von 45 Jahren 
am 26. 2. Schwester Frieda Preuß, im Ruhestand im Schwesternheimathaus in Stralsund, lang

jährige Gemeindeschwester in Bergen im Alter von 81 Jahren 
am 28. 5. .Oberkonsistorialrat i. lt. Hans Faißt, zuletzt in Bad Boll im Alter von 82 Jahren 

am 31. 5·, . Pastorin Sigrid Haberecht, Bereichskatechetin für die Kirchenkreise Anklam, Uecker
münde und Wolgast im Alter von 49 Jahren 

am 7. 6. • Pfarrer i. R. Georg Ristow, zuletzt in Heringsdorf, im Alter von 78 Jahren 

am 2. 7. Kantor Martin Ortmann, Organist in Altentreptow im Alter von 28 Jahren 

am i2. 7. 
am 24. 8. 

Pastor Aildr'eas Anlauf in Eggesin im Alter von 48 Jahren 

Diakonisse Emmi Schlitze, im Mutterhaus der Ev. Diakonissenanstalt Bethanien in
Ducherow, im Alter von 90 Jahren·· 

· 
. · ·•�i 

am 2. 9. Diakonisse Charlotte Liss, im Mutterhaus der Ev. Diakonissenanstalt Bethanien in 
Ducherow, im Alter von 87 Jahren· .

am 5.10. Pfarrer i.' R. Kurt Afheldt, zuletzt in Anklam, im Alter von 84 Jahren 
Charlotte Sieck, langjährige Mitarbeiterin im Amt für Diakonie Greifs\vald, irri Alter 
von 77 Jahren 

am 24.10. 

am 2.11. Helene Becker, Rentamtsangestelte in Demmin, im Alter von 69 Jahren 
am 5. 12. Frieda Czerny, früher Rentamtsleiterin in Pasewalk, im Alter von 83-Jahren 

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort, ,dal).n aber von Angesicht zu Angesicht. 
"Jetzt erkenne ich's stückweise, dann aber.werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 1. Kor.13, 12 
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A.-Kirchliche Gesetze, Verordnungen und 
Verfügungen 

Nr. 1) Kirchengesetz iiber die Wahl des Bischofs 
vorri 4. November 1979 

Ev. Konsistorium 
Pr. 10 621 - 1/80 Greifswald, den 30. L 1980 

Nachstehend veröffentlichen wir das Kirchengesetz i.iber 
die Wahl des Bischofs vom 4. November 1979, welches 
von der-VI. Landessynode a1,1f ihrer 7. ordentlichen Ta
gung beschlossen wurde. 

Für das Konsistorium 
Har d e r 

Kirehengesetz über die Wahl des Bischofs 
vom 4. November 19'79 

In Ausführung von Artikel 122 Absatz 1 und gemäß Ar
tikel 130 Absatz 6 -der Kirchenordnung hat die Landes
synode folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

I. Die Wahl des Bischofs

§ 1 
Der Bischof wird auf Vorschlag des Bischofswahlkollegi
ums durch. die Landessynode gewählt. 

§ 2 
(1) Das Bischofswahlkollegium besteht aus: 
a) den Mitgliedern der Kirchenleitung
b) dem Präsidium der Landessynode
c) sechs Mitgliedern, die von der Landessynode aus ihrer 

Mitte jedes Mal nach ihrer Neubildung gewählt wer
den und bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt blei
ben. Von diesen sechs Mitgliedern dürfen drei in kei
nem kirchlichen Arbeits- oder Dienstverhältnis ste
hen, zwei müssen Inhaber eines Gemeindepfarramtes
sein; ein Mitglied muß Mitarbeiter im Sinne der Arti
kel 32-37 der Kirchenordnung sein. Für jedes dieser
Mitglieder ist ein Ersatzmitglied zu wählen. 

(2) Das Bischofswahlkollegium trifft sich, unabhängig von
einer anstehenden Bischofswahl oder Berufung, minde
stens einmal während der f,.mtszeit der Landessynode zu 
einer Beratung mit dem Bischof.
(3) Bei einer bevorstehenden Bischofswahl bittet die Kir
chenleitung den Rat der Evangelischen Kirche der Pnion
- Bereich DRR - und die Konferenz der Evangelischen 
Kirchenleitungen in der Deutschen Demokratischen Re
publik um die Entsendung je eines Vertreters lutheri
schen Bekenntnisses zu den Sitzu�gen des Bischofswahl
kollegiums. Diese�vertreter sind stimmberechtigt. 

§ 3 
(1) Der Vorsitzende des Bischofswahlkollegiums ist der 
Präses der Landessynode. Für ihn ist in der ersten Sit
zung ein stellvertretender Vorsitzender zu wählen. 
(2) Das Bischofswahlkollegium ist beschlußfähig, wenn
zwei Drittel der nach § 2 Absatz 1 vorgesehenen Mitglie
der anwesend sind. 
(3) Die Sitzungen des Bischofswahlkollegiums sind nicht 
öffentlich. Ober die Beratungen ist Stillschweigen zu 
wahren. 
(4) Die Mitglieder des Bischofswahlkollegiums sind bei 
ihren Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und 
verpflichtet, die Unabhängigkeit des Bischofswahlkolle
giums zu wahren.

.§ 4 
(1) Das Bischofswahlkollegium stellt den Wahlvorschlag 
auf, der einen oder mehrere Namen enthält. Dieser Vor
schlag bedarf der Zustimmung von mindestens zwei Drit
teln der anwesenden Mitglieder.

(2) Zur Vorbereitung des Wahlvorschlages steht es ein
zelnen Gliedern sowie Gremien der Evangelischen Lan
deskirche Greifswald frei, b.\ründete Namenvorschläge
beim Vorsitzenden des Bischofswahlkollegiums einzurei
chen. Das Bischofswahlkollegium hat solche Namensvor
schläge zu prüfen.
(3) Vor der Aufstellung des Wahlvorschlags ist dem Kol
legium des Ko�sistoriums und dem Konvent der Super
intendenten Gelegenheit zu geben, ihre Vorstellungen 
vorzutragen. 
(4) Die Aufnahme in den Wahlvorschlag erfolgt nach
eingehender Aussprache. Auf Verlangen von mindestens 
drei Stimmberechtigten hat geheime Abstimmung statt
zufinden. Enthält der Wahlvorschlag mehrere Namen, 
richtet sich die· Reihenfolge der Kandidaten nach dem
Alphabet. 
(5) Das Bischofswahlkollegium entscheidet über Zeit
punkt und Form der Bekanntgabe des Wahlvorschlages. 

§ 5
(1) Gemäß Artikel 129 Absatz 4 der Kirchenordnung be
ruft das Präsidium der Landessynode in Absprache mit
der Kirchenleitung die Landessynode zur Wahl des 
Bischofs ein.
Zwischen Einberufun� und" Tagungsbeginn der Landes
synode muß eine Fris--t von mindestens 2 Wochen liegen. 
(2) Namens des Bischofswahlkollegiums begründet des
·sen Vorsitzender in einer nicht öffentl�chen Sitzung der 
Landessynode den Wahlvorschlag. Dabei werden Vor
stellungen der Kandidaten hinsichtlich der Dauer der
Amtszeit mitgeteilt. Danach tritt vor der Wahlhandlung
eine Verhandlungspau�e ein, deren Dauer von der Lan
dessynode bestimmt wird.
(3) Die Landessynode wählt den Bischof auf der Grund
lage des Wahlvorschlages ohne Aussprache in geheimer
Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit ihrer anwesenden
Mitglieder.
(4) Erhält .im ersten Wahlgang keiner der vorgeschlage
nen die Mehrheit von mindestens zwei Dritteln, so.findet
ein zweiter Wahlgang ·statt, bei dem ebenfalls alle Vor
geschlag�nen zur Wahl stehen. 
(5) Ergibt auch der zweite Wahlgang nicht die erforder
liche Zweidrittelmehrheit für einen der Vorgeschlagenen,
so findet in einem dritten Wahlgang eine Stichwahl zwi
schen den beiden yorges<;hlagenen statt, die im zweiten
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Gewählt 
ist derjenige, auf den die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen entfällt.
(6) Enthält der Wahlvorschlag nur einen Kandidaten, und
hat dieser auch im zweiten Wahlgang nicht die erforder
liche Zweidrittelmehrheit erhalten, so hat das Bischofs
wahlkollegium einen neuen Wahlvorschlag aufzustellen. 
(7) Zwischen den- einzelnen Wahlgängen müssen ange
messene Verhandlungspausen eingelegt werden, deren
Dauer jeweils von der Landessynode bestimmt werden.

U. Die Berufung des Bischofs

§ 6 
Die Berufung des Bischofs erfolgt im Hauptamt. Befriste
te Berufung ist möglich. 

§ 7 
(1) Nach der Wahl des Bischofs durch die Landessynode 
entscheidet das Bischofswahlkollegium, ob eine befristete
Berufung erfolgt oder nicht. Im Falle der Befristung be
stimmt das Bischofswahlkollegium die Dauer der Amts
zeit des Bischofs. Bei diesen Entscheidungen handelt das
BischofsvJ'ahlkollegium im Einvernehmen mit dem ge
wählten Bischof. 
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(2) Die Berufung erfolgt- mindestens für einen Zeitraum
von 10 Jahren.
(3)Nach Ablauf des Berufungszeitraums entscheidet das 
Bischofswahlkollegium, ob der Berufungszeitraum ver
längert wird oder eine Wahl erfolgt. Die Wiederwahl des 
amtierenden Bischofs ist möglich.

§ 8. 
Die Berufungsurkunde wird namens der Kirche von dem 
Vorsitzenden der Kirchenleitung und dem Präses der 
Landessynode oder von ihren Stellvertretern im Amt 
ausgefertfgt und vollzogen. Sie ist mit dem Siegel der 
Kirchenleiti,mg und dem Siegel der Landessynode zu ver
sehen. 

§ 14
(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit seiner Verkündung in
Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die Wahl des 
Bischofs vom 26. 11. 1953, in der Fassung vom 8. 11. 1970, 
(Amtsblatt Greifswald Nr. 11/1970 S. 119 ff.) außer Kraft. 
(2) Dieses Kirchengesetz kann nur unter den gleichen 
Bedingungen geändert werden, unter denen Änderungen 
der Kirchenordnung zulässig sind. 
Züssow, den 4. November 1979 

(L.-S.) 
Der Präses der Landessynode 
A f f e l d 

Vorstehendes vom Präses der Landessynode unter dem 
§ 9 • 4. November 1979 ausgefertigtes Kirchengesetz wird hier-

Der gewählte Bischof und die Kirchenleitung verständi- mit verkündet. 
gen sich darüber, wer den Bischof. in sein Amt einführt. Greifswald, den 23. Nov�mber 1979 
Das Weitere ist in Artikel 122 Absatz 2 der Kirchenord-

Die Kirchenleitung nung geregelt. der Evangelischen Landeskirche Greifswald 
III. Die Beendigung des Dienstes

•§ 10
Der Dienst des Bischofs endet: 
a) nach· Ablauf eines gemäß § 7 Absatz 1 beschlossenen 

Berufungszeitraums, wenn dieser nicht verlängert
wird oder eine Wiederwahl nicht erfolgt,

b) durch Eintritt in den Ruhestand gemäß den für die
Pfarrer der Landeskirche geltenden Bestimmungen, 

c) durch Rücktritt gemäß § 12,
d) durch Abberufung gemäß § 13.

§ 11
Endet der Dienst des Bischofs gemäß § 10 a, tritt der 
Bischof in den Wartestand. 

§ 12
(1) Der Bischof kann auf Grund einer Erklärung gegen
über der KircHenleitung von seinem Amt zurücktreten.
(2) In diesem Falle entscheidet die Kirchenleitung, sofern
mit der Erklärung des Rücktritts nicht die Bitte um Ent
lassung aus dem Dienst der Landeskirche verbunden ist,
darüber, ob der Rücktritt die Versetzung in den Warte
stand oder -in den Ruhestand zur Folge hat.

§ 13
(1) Ergeben sich während der Amtszeit eines Bischofs
schwerwiegende Bedenken gegen die Ausübung seines
Dienstes, so kann die Kirchenleitung, wenn eine brüder
liche Aussprache nicht zu einer Überwindung der Be
denken geführt hat, den;i ,eischof den Rücktritt vom Amt 
nahelegen. Ein solcher Beschluß bedarf zu seiner Gültig
kei! der Zustimmung von mehr als der Hälfte der gesetz
mäßigen Zahl der Mitglieder der Kirchenleitung.
(2) Folgt der Bischof dem Rat nicht, so kann die Kirchen
leitung eine Stellungnahme des Bischofswahlkollegiums
einholen. Das Bischofswahlkollegium verhandelt hier
über und entscheidet nach Anhörung des Bischofs in ge
heimer Abstimmung.

· (3) Tritt die einfache Mehrheit der Mitglieder des
Bischofswahlkollegiums nach § 2 für einen Rücktritt des 
Bischofs ein und folgt dieser der Stellungnahme nicht, so 
können die Kirchenleitung und der Bischof die Entschei
dung der Lanciessynode anrufen. Die Landessynode ent
scheidet in nicht öffentlicher Sitzung nach Anhörung des 
Bischofs in geheimer Abstimmung über dessen Abberu
fung. 
(4) Die Abberufung gilt nur dann als beschlossen, wenn 
sich mehr als die Hälfte der gesetzmäßigen Zahl der Mit
glieder für die Abberufung erklärt haben. Der Beschluß 
wird mit der vom Präses der Landessynode zu bewirken-
den Zustellung an dert Abberufenen _wirksam.
(5) Ob die Abberufung die Versetzung in den Wartestand
oder in den Ruhestand zur Folge hat, bestimmt die Kir
chenleitung. 

(L.-S.) G i e n k e , Bischof 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und
Verordnungen

Nr. 2) Anordnung zur Ä'.nderun·g der Richtlinien über die 
Besteuerung des Arbeitseinkommens 
vom 21. Dezember 1979 
(GBI. 1978 I Nr. 2 S. 22) 

Aufgrund des § 35 der Verordnung vom 22. Dezember 
1952 zur Besteuerung des Arbeitseinkommens (GBI. Nr. 
182 S. 1413) wird zur Änderung der Richtlinie:rf vom 
22. Dezember 1952 über die Besteuerung des Arbeitsein
kommens folgendes an-geordnet:

§ 1
Die Ziff 51 der Richtlinien über die Besteuerung des Ar
beitseinkommens Abs. 6 Buchst. bi wird wie folgt er
gänzt: 
,,Werktätigen, die am 30. November 1979 eine Steuer
ermäßigung wegen Unterhalt von Angehörigen erhalten 
haben, wird diese weitergewährt, auch wenn die Ein
kommensgrenze von 300 M (bei 2 Elternteilen 600 M) 
monatlich durch Rentenerhöhung überschritten wird. 
Voraussetzung ist jedoch, daß der Angehörige weiterhin 
unterstützt wird." 

§ 2
Die Ziff. 52 der Richtlinien über die Besteuerung des Ar
beitseinkommens erhält· folgende Fassung: 
„Steuerermäßigung für Beschädigte und Kämpfer gegen 
den Faschismus sowie Verfolgte des Faschismus 
(1) Beschädigte erhalten folgende Steuerfreibeträge:

v v
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Beschädigte (Stufe'I-B) 840 70 3,20 2,70 
Schwer beschädigte 
(Stufe II-SB) 1680. 140 6,40 5,40 
Sch werstbeschädigte 
(Stufe III-StB) 2400 200 9,10 7,70 

1 Letzte F.assun,g gemäß Anordnung vom 20. September 1976 zur 
Änderung der Richtlinien über die Besteuerung des Arbeitsein
kommens (AStR) (OBI. I Nr. 37 s. 438) - Amtsblatt Greifswald 
Nr. 10/1976 S. 116) 
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Schwerstbeschädigte, die eine& 
ständigen Begleiters bedürfen 
Stufe IV StB + B) einschließ-

. lieh Empfänger (von Pflege
geld, 'Sonderpflegegeld und 
Blindengeld 4800 400 . 18,20 '15,40 

Die Beschädigung ist durch Vorlage des Beschädigten� 
ausweises bzw. Eintrag in den Ausweis für Arbeit und 
Sozialversiche;rung nachzuweisen. 
(2) Weist der Werktätige nach, daß ihm durch die Beschä

-digung höhere Aufwendungen als die nach A'.bs. 1 zu ge
währenden Beträge entstanden sind, wird der höhere Be
trag anerkannt.
(3) Ane:rkannte Kämpfer-gegen den Faschismus und Ver.: 

folgte des Faschismus erhalten einen Steuerfreibetrag
wie Schwerstbeschädigte der Stufe IIL Liegt gleichzeitig
eine Beschädigung vor, ist der höhere Steuerfreibetrag zu
gewähren.
(4) Die Steuerfreibeträge sind vom Beginn des Monats an
zu gewähren, in dem die Voraussetzungen erstmalig er
füllt sind. Sie werden bis zum Ende des Kalenderjahres 
gew�hrt, in dem die Voraussetzungen wegfallen. Eine 
Änderung innerhalb des Kalenderjahres erfolgt nur 
dann, wenn eine höhere Bescliädigtenstufe nachgewiesen 
wird.
(5) Der Steuerfreibetrag kann bei Werktätigen mit meh
reren Arbeitsrechtsverhältnissen bei der Steuerberech
nung berücksichtigt werden, wenn er im ersten Arbeits
rechtsverhältnis nicht oder nur teilweise zu einer Steuer
ermäßigung führte.
(6) Die Steuerfreibeträge sind von den Betrieben vor Be
rechnung der Lohnsteuer vom steuerpflichtigen Arbeits
lohn, der nach der Lohnsteuertabelle zu besteuern ist,
abzusetzen. In allen übrigen Fällen sind die Steuerfrei
beträge durch die zuständige Abteilung Finanzen des
Rates. des . Kreises bei der Steuerfestsetzung zu berück-
sichtigen."

§ 3

Diese Anordnung tritt mit Wirkun� vom 1. Dezember 
1979 in Kraft. 
Berlin, den 21. Dezember 1979 

C. Personalnachrichten

D. Freie Stellen

Der Minister der Finanzen 
B ö h m 

Für de:r:i kirchlichen Dienst im iyeubaugebiei von Greifs
wald Schönwalde II wird baldmöglichst ein Pfarrer bzw. 
eine Pastorin gesucht. Freude am Gemeindeaufbau und 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Stadtkonvent sind 
Voraussetzungen für diesen Dienst. 
Geräumige Dienstwohnung ist in der Altstadt vorhanden. 
Informationen können über die Superintendentur, 
2200 Greifswald, Domstraße 13, Tel. 2245,.eingeholt wer
den. Bewerbungen sind an das Evangelische Konsistori
um, 2200 Greifswald, Bahnhofstraße 35/36, zu richten. 
Die Pfarrstelle Eixen mit. Leplow und Behrenwalde ist 

.frei und sofort·wieder zu.besetz,en. Bereitschaft zur Mit
arbeit in der Gemeinde vorhanden. Küsterstellen besetzt. 
Mitarbeit der Ehefrau möglich.-Eixen liegt 25 km südlich 
von Barth. Badesee am Ort. Busverbindung nach Ribnitz
Damgarten, Barth und Bad Sülze. Pfarrhaus mit Ge-

meindesaal in gutem Zustand. Stallgebäude mit Garage. 
Garten. POS in Semlow (6 km Schulbus). 
Auskunft: Supt!lrintendentur Barth, 2380 Barth, Papen
straße 6, Tel. Barth 2787. Bewerbungen an das Ev. Kon
sistorium, 2200 Greifswald, Bahnhofstraße 35/36. 
Die Pfarrstelle Semlow mU ijchlemmin, Kirchenkreis 
Barth„ ist möglichst -umgehend wieder zu besetzen. Zur 
Mitarbeit bereite. und opferfreudige lebendige Landge
.neinde. Mitarbeit der Ehefrau als Katechetin und Orga
histin ist möglich. Semlow liegt•ca. 30 km von der Ostsee 
entfernt. POS am Ort. Busverbindung nach Ribnitz-Dam
garten unq. Barth. Geräumiges Pfarr,haus mit Gemeinde•• 
saal in gutem Zustand. Stallgebäude mit Garage, Garten 
Auskunft erteilt: Ev. Superintendentur 2380 Barth, Pa
penstraße 6, Tel. Barth 2787. Bewerbungen an das Ev. 
Konsistorium. 2200 Greifswald; Bahnhofstraße 35/36. 

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst

Nr. 3) Konftrmandengabe 1980 des Gustav-Adolf-Werkes 
Das Gustav-Adolf-Wer.k dankt· für die Konfirmanden
gabe 1979 (für das Neubaugebiet Magdeburg-Nord), die 
160 000,- Mark erbrachte. Die Konftrmandengabe 1980 
des Gustav-Adolf-Werkes in der DDR ist für die Erneue
rung des Konfirmandenheimes in W o r b  i s im Diasporu
Kirchenkreis Eichsfeld bestimmt. Nach 30 Jahren inten
siver Nutzung ist jetzt eine umfassende Rekonstruktion 
der Räume und des Inventars dringend erforderlich. Dar
um hat sich das E;uratorium des K0nfirmandenheimes 
Worbis entschlossen, die"'Erneuerung so schnell wie mög
lich in die Wege zu leiten. Die Bauarbeiten haben b.ereits 
begonnen urtd sollen in wenigen Wochen beendet wer
den. Während der Arbeiten hat sich herausgestellt, daß 
auch die sanit�ren Einrichtungen (Toiletten und Wasch
gelegenheiten), die nach dem Kriege im. Rahmen del' 
damals gegebenen Möglichkeiten installi(J't wurden, er
neuerungsbedürftig sind·. Der Diaspora-Kirchenkreis 
Eichsfeld und die kleine evangelische Gemeinde in Wor
bis (430 Evangelische) beteili,gten sich durch finanzielle 
Mittel und·Eigenleistung. 
Aber alle zur Verfügung stehenden Gelder wer'den nicht 
ausreichen, um die hohen Kosten, mit denen gerechnet 
werden muß, zu decken. neshalb hat das Gustav-Aäolf
Werk nach 30 Jahren wieder eine Konflrmandengabe für 
das Konfirmandenh�im in Worbis bestimmt. 
Wir bitten alle Konfirmanden, sich an der Kon:firmanden
gabe 1980 mit ihren Geldspenden zu beteiligen, dami� den 
Konfirmanden des Eichsfeldes und darüber hinaus allen 
anderen interessierten Gruppen diese Möglichkeit der 
Sammlung und der Stärkung des Glaubens in dem Heim 

. in Worbis erhalten bleibt. 
Ein Bildstreifen ;,Helft mit bei der Erneuerung des Kon
flrmandenheimes in W orbis" wurde bei der Bildstelle des 
Evangelischen Jungmännerwerkes in 3014 Magdeburg, 
Hesekielstraße 1, herausgegeben und allen. Mitarbeitern 
des Gustav-Adolf-Werkes in den Kirchenkreisen kosten-

• los zugestellt. Im Bedarfsfall kann der Bildstreifen mit 
dem dazugehörigen Text beim Gustav-Adolf-Werk in
7031 Leipzig, Pistorisstraße 6, kostenlos bezogen werden. 
Die Konflrmandengabe bitten wir über die Kirchenkreise 
an den Schatzmeister der Hauptgruppe Greifswald, 
Pastor Jenning, 2031 Gülzowshof, abzuführen. 

Für das Konsistori4m: 
G u m m e l t  
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